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RS OGH 1983/6/16 6Ob692/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1983

Norm

ABGB §1431 I

ABGB §1431 K

Rechtssatz

Zur Kondiktionsberechtigung im Dreipersonenverhältnis: A leistet für B erkennbar auf eine von B behauptete Schuld

des C; A ist als Leistender gegenüber dem B kondiktionsberechtigt, allerdings nur aus Kondiktionsgründen, die die

Rechtsbeziehung zwischen dem C und dem B betre9en, nicht jedoch auch aus Kondiktionsgründen, die die

Rechtsbeziehungen zwischen ihm selbst und dem C betreffen.
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